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und jetz im Schturznug abe »

GIOVANNETTI

319/264

Bitte nicht als < dreihundertneunzehn
Zweihundertvierundsechzigsteb zu lesen,
sondern zu 264). Und was soll das
sein Etwa ein Vitaminpräparat zur
Hautverjüngung Das Goalverhältnis
der letzten fünfundzwanzig Jahre des

Fußballclubs Gingg - Mit nichten Das

ist der neue Name des ungarischen Stahlwerks

Csepel. Der Name soll der
Abstimmung in der französischen Kammer,
die mit 319 Nein gegen 264 Ja die EVG
ablehnte, ein Denkmal setzen.

Wenn das Schule macht, so könnte sich
der Zürcher Verein für das Frauenstimmrecht

künftighin < 9 3/ S 8 > nennen. Mit

diesen Stimmenzahlen ging nämlich im
Kantonsrat der Antrag bachab, es möchte
künftighin bei Erteilung des Stimm- und
Wahlrechts nicht mehr auf die Länge der
Hosenbeine abgestellt werden. (Die Länge
der Haare ist ja heute kein Kriterium
mehr, angesichts der gedauerwellten
Langhaarjünglinge.) AbisZ
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